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MDR - 1441309-2024-5 Wien, 14. November 2024 

Entwurf einer Verordnung der Österreichischen 

Ärztekammer, mit der die Verordnung der 

Österreichischen Ärztekammer über Qualifi- 

kationen und einen Operationspass für ästhe- 

tische Operationen (ÄsthOp-VO 2013) geändert wird; 

Begutachtung; 

Stellungnahme 

  

  

 

Zu dem mit Schreiben vom 24. Oktober 2024 übermittelten Entwurf einer Verordnung der Österrei-

chischen Ärztekammer, mit der die Verordnung der Österreichischen Ärztekammer über Qualifikati-

onen und einen Operationspass für ästhetische Operationen (ÄsthOp-VO 2013) geändert wird, wird 

wie folgt Stellung genommen: 

Zu Z 12 (§ 3a Abs. 1): 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Formulierung des neuen § 3a Abs. 1 verfassungsrechtlich inso-

fern bedenklich erscheint, als aufgrund der gewählten weiten Formulierung der „Definitionshoheit“ 

in Bezug auf ästhetische Operationen ein größerer Gestaltungsspielraum der Österreichischen Ärz-

tekammer als Verordnungsgeberin suggeriert wird, als ihr in der einschlägigen Verordnungsgrund-

lage des § 4 Abs. 5 Z 1 ÄsthOpG in Verbindung mit § 117c Abs. 2 Z 10 Ärztegesetz 1998 auf Gesetzes-

ebene eingeräumt wird. Die Formulierung der Bestimmung wäre entsprechend anzupassen. 

Zu Z 16 (§ 5a): 

In redaktioneller Hinsicht wird angemerkt, dass der Verweis auf § 4 Abs. 3 Z 4 ÄsthOpG ins Leere 

geht. 

Zu den Anlagen: 

Bezüglich der in den Anlagen genannten Richtzahlen wird, abgesehen vom Fadenlifting, in Bezug auf 

deren vergleichsweise auffallende Höhe angeregt, diese auf Praktikabilität und Erreichbarkeit zu 

überprüfen. 
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Dies betrifft die im Entwurf bezüglich Anlage 6 angeführten Operationen im Bereich „Ober- und 

Unterlidoperation“ sowie „Nasenplastik (Rhinoplastik)“ aber auch andere Bereiche in der derzeit gel-

tenden Fassung der Verordnung. 

 

 

 Für den Landesamtsdirektor: 

 

Mag.a Angelika Lerche Mag.a Birgit Eisler 

Obermagistratsrätin Senatsrätin 

 

Ergeht an: 

1. alle Ämter der Landesregierungen 

2. Verbindungsstelle der Bundesländer 

3. MA 40 (zu MA40–GR–1438276/2024) 

 mit dem Ersuchen um Weiterleitung 

 an die einbezogenen Dienststellen 

4.  MA 53  

 zur Veröffentlichung auf der  

 Stadt Wien-Website 
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